
Vereinbarung 

über die Sanierung/Erneuerung eines Wirtschaftsweges 

von Lüderitz nach Schleuß zur Mitbenutzung durch Radfahrer im Landesradverkehrsnetz. 

(Vertrags-Nr. 20110/0601/P00//01) 

Zwischen der Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt 

vertreten durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, 

Regionalbereich Nord 

Sachsenstraße 11 a, 39576 Stendal 

nachstehend - Straßenbauverwaltung - genannt 

und der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Brohm 

Bismarckstraße 5, 39517 Tangerhütte 

nachstehend - Einheitsgemeinde - genannt 

wird zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im 

Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme 

L 30, straßenbegleitende Radwege von Tangermünde bis Vinzelberg 

für den Teilabschnitt Lüderitz - Schleuß 

auf der Grundlage des Landesstraßengssetzes (StrGLSA) und den Grundsätzen des Landes- 

radverkehrsnetzes (LRVN) 2020 des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils gültigen Fassung 

zur effektiven und effizienten Umsetzung eines lückenlosen Radverkehrsnetzes nachfolgende 

Vereinbarung geschlossen. 
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& 1 - Gegenstand der Vereinbarung 

Gegenstand der Vereinbarung ist die bauliche Sanierung/Erneuerung des Wirtschaftsweges 

„Schleußer Weg“ zwischen Lüderitz und Schleuß, der neben dem Wirtschaftswegeverkehr auch 

den Radverkehr der Landesstraße 30 aufnimmt. 

Der Weg ist Teil des Landes-Radwegenetzes und trägt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 

sowie der Förderung des Alltags- und Freizeitradverkehrs zwischen den beiden Orten und dar- 

über hinaus bei. 

& 2 - Art und Umfang der Vereinbarung 

Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung/Erneuerung des bestehenden Wirtschaftsweges 

„Schleußer Weg“ zwischen Lüderitz und Schleuß entsprechend der durch die Straßenbauverwal- 

tung zu genehmigenden Entwurfsunterlage für den gegenständlichen Weg. 

Der Ausbau des Weges erfolgt auf einer Länge von ca. 350 m. Dabei sind bei den Planungen für 

den \Veg folgende Prämissen zu berücksichtigen: 

-  Kronenbreite 5,00 m 

-  Fahrbahnbreite 3,00 m zuzüglich 1,00 m Bankett 

- einschließlich Ausweichstellen, Feldauffahrten und Anbindungen. 

Die bituminöse Befestigung erfolgt in Anlehnung an die Richtlinie für die Standardisierung des 

Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12). Die vollständige Beschreibung ist in der Entwurfsun- 

terlage zu erläutern. 

& 3 - Durchführung der Maßnahme 

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch die Einheitsgemeinde. Diese ist zuständig für die 

Planung, die Ausschreibung, Vergabe, und Bauausführung sowie die Objektüberwachung und 

die Abrechnung der Maßnahme. 

Die Realisierung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2025 geplant. 

Bis zur Abnahme ist der Baudurchführende für die Verkehrssicherungspflicht der Baumaß- 

nahme verantwortlich. Er trägt alle Kosten, auch Ansprüche Dritter, die sich daraus ergeben. 
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8 4 - Bau- und Unterhaltungslast nach Fertigstellung 

Die Bau- und Unterhaltungslast liegt nach Fertigstellung bei der Einheitsgemeinde. 

8 5 - Wegweisung 

Von den vorhandenen Radwegen an der Landesstraße 30 und im Bereich der Bundesstraße B 

188 zum auszubauenden Wirtschaftsweg erfolgt eine wegweisende Beschilderung, die zwischen 

den Vereinbarungspartnern unter Beteiligung der zuständigen Verkehrsbehörde des Landkreises 

abgestimmt wird. 

8 6 - Kostenregelung 

Das Vorhaben wird durch die Einheitsgemeinde unter finanzieller Beteiligung der Straßenbauver- 

waltung umgesetzt. Der Einheitsgemeinde obliegt die Federführung. Die Vertragspartner ver- 

pflichten sich, die nach dieser Vereinbarung auf sie entfallenden Kostenanteile zu übernehmen. 

Die Gesamtkosten (Planungs- und Bauleistungen) der geplanten Ertüchtigung des Wirtschafts- 

weges werden auf ca. 305.000,00 EUR (s. Anlage 3) geschätzt. 

Die fiktiven Baukosten für einen straßenbegleitenden Radweg im Zuge der L 30 belaufen sich auf 

ca. 6897.100,00 EUR, die fiktiven Planungskosten auf ca. 69.700,00 EUR (s. Anlage 2). Die Stra- 

Renbauverwaltung beteiligt sich maximal mit den genannten Summen für die Planung sowie für 

den Bau an den entstehenden Kosten für die Ertüchtigung des Wirtschaftsweges. 

Die Kostenbeteiligung des Landes ist maximal auf die Höhe der Kosten begrenzt. Alle darüber- 

hinausgehenden Kosten für die Planung und die Herstellung des Weges trägt die Einheitsge- 

meinde. 

& 7 - Abnahme und Gewährleistung 

Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme durch beide Vereinbarungspartner, die in 

einem Protokoll dokumentiert wird. 
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Die Beseitigung der bei der Abnahme vorgefundenen Mängel und Erledigung von Restarbeiten 

werden von der Einheitsgemeinde überwacht, die auch die Beseitigung der Mängel - soweit sie 

der Baufirma angelastet werden können - während der Gewährleistungszeit veranlassen wird. 

$ 8 - Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht 

Die Eigentumsverhältnisse am Weg bleiben unverändert. Die Einheitsgemeinde übernimmt den 

Wirtschaftsweg, wie in den Planungsunterlagen ausgewiesen. 

Die Einheitsgemeinde bleibt Baulastträger des Weges. Ihr obliegen die Erhaltungspflicht (Unter- 

haltung und Erneuerung) und die Verkehrssicherungspflicht. 

$ 9 - Zahlungspflicht und Abrechnung 

Die Vertragspartner verpflichten sich, die nach dieser Vereinbarung auf sie entfallenden Kosten- 

anteile im Haushalt bereit zu stellen und zu übernehmen. 

Die Einheitsgemeinde finanziert die Baukosten vor. 

Die Abrechnung der Kosten erfolgt mit den jeweiligen Abschlagszahlungen im Zuge der Planung 

und Baudurchführung. Die Einheitsgemeinde übergibt der Straßenbauverwaltung zur Abrech- 

nung der Planung und des Baus eine prüffähige Schlussrechnung incl. Mengenermittlung, Kon- 

trollprüfung, Bestandsvermessung). 

(Vertrags-Nr. 20110/0601/P00//01) 

& 10 - Sonstiges und Schlussbestimmungen 

Für die Einheitsgemeinde als Verantwortlicher wird Herr Mario Sticke benannt und für die Stra- 

Renbauverwaltung Frau Katrin Schliefke für die Planung, Herr Frank Weigel für die Baudurch- 

führung. 

Die nachhaltige Nutzbarkeit des \Veges für den öffentlichen Radverkehr ist durch die Einheits- 

gemeinde dauerhaft zu gewährleisten. 

Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

Die Vereinbarung wird 2-fach gefertigt, jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. 
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$ 10 - Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleibt die Wirk- 

samkeit dieser Vereinbarung als Ganzes hiervon unberührt. Unwirksame Bestimmungen sind 

durch Auslegung so zu ersetzen, dass sie den von den Vertragsparteien gewoliten Zielen recht- 

lich und wirtschaftlich am nächsten kommen. Dies gilt auch für den Fall, dass diese Vereinbarung 

Regelungslücken ausweisen sollte. 

Straßenbauverwaltung Einheitsgemeinde 

Landesstraßenbaubehörde Stadt Tangerhütte 

Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Nord 

Stenda, F9.+71. Zo2T Tangerhütte, 

Ort/Datum Ort/Datum 
  

  

  

Portius - Regionalbereichsleiterin Brohm - Bürgermeister 

Anlagen 

- Anlage 1: Übersichtslageplan 

- Anlage 2: Kostenschätzung (Fiktivkosten) Radweg L 30 

- Anlage 3: Kostenschätzung Wirtschaftsweg 
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Straße: L30 

  

Anlage 1 

x Maßstab 1:5.000 
PROJIS-Nr.: Datum: 11/2023 

Station:   
  

  

Erneuerung komb. Rad-/Wirtschaftsweg 
Lüderitz - Schleuß       

  O:\N211\3_Radwege\L30 RW Lüderitz-Schleuß\L30_Lüderitz-Schleuß.ggz  



@ 

Fiktiventwurf zur Herstellung eines Radweges entlang der L 30 (Asphaltbauweise) 

L 30, RW zwischen Lüderitz (Im Weizenland).und der K 1187 

fiktive Annahme für einen fahrbahnbegleitenden Radweg nach ERA 2010 (ausserorts) 
  

  

  

Nachweisführung nach AKVS (Stützpreiskatalog der LSBB LSA 2021) 

Anlage 2 

08.10.2023 

  

  

     
PB Er Par Ta 

    

  
aktiver RW; 

Menge:   

  

  

  

Radwegpreite 

beidseitiges befestigtes Bankett 

Böschung 20 cm Oberboden 

bituminöse DS 

bituminöse TS 

Frostschutzschicht B2 0/32 

Aushub einschl. Bankett 

Einbau Asphalt 

1.200,00|m 

2,50|m 

1,00|m 

1,00|m 

0,02|m 

0,08|m 

0,20 

4.200,00 

3.000,00   
  

HIST-Srundemwerb für landschafispflegensche Mafnahme 

  

Berhäl 

  

  

Grunderwerb (1,75 Elm? zuzgl. Notarkosten u. GwSt) - in 

unbebauten Lagen 

Vermessung und Vermarkung von Grundstücken - 2% v. 

Bausumme (netto) 

  

12.000,00|m? 1,80 €| 

1,00 |psch 

22.114,20€| 26.315,90 € 

5.828,97 € 6.936,47 € 
  

IHG'2 Baustelleneinrichtun 

  

  

Baustelleneinrichtung 5% v. Bausumme (netto) 
HG 3-9 

19.642,58 €] 23.374,66 € 
  

HG 3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen: 

  

  

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 

5% v. Bausumme (netto)    18.707,21€| 22.261,59 € 
  

    

  

    
H rdbau (Untergrund; Unterbau, Entwässerung v: = 2 R 

Bäume fällen (mit Wurzelstock roden) 0,3-0,5 m & 2,00/Stck 61,70€ 97,86 € 195,71€ 232,90 € 

Waldfläche abholzen (bis 0,1 m &) mit Roden 0,00/m? 0,40 € 0,83€ 0,00€ 0,00 € 

Oberboden abtragen und wiederverwenden 360,00|m? 9,20 € 14,59 €; 5.252,83 €) 6.250,87 € 

Oberboden gelagert andecken 360,00 |m? 6,20€ 9,83€ 3.539,95 €) 4.212,54 €) 

Planum herstellen 4.200,00 |m? 0,50 € 0,79€ 3.330,60 € 3.963,41 € 

Mulde herstellen 1.100,00|m 450€ 714€) 7.850,70 € 9.342,33 € 

Rohrleitung/Durchlass-BW (bis DN 600) 15,00 |m 152,70 € 242,18 € 3.632,73 € 4.322,95 € 
  

     "HG 5.Oberb;    
    

      

Frostschutzschicht B2 0/32 

bit. TS (8 cm) herstellen 

DS aus Asphaltbeton (2 cm) herstellen 

Fahrbahnteiler am OE/OA herstellen, einschl. NB anpassen 

24,80 € 4.200,00 |m? 

3.000,00 |m? 10,20 € 
3.000,00 |m? 7,40€ 

1,00|Stck 50.000,00 € 

39,33 €| 165.197,76€| 196.585,33 €) 

16,18€] 48.531,60 €| 87.752,60 € 

11,74€] 35.209,20€| 41.898,95 € 

50.000,00 €| 59.500,00 € 
  

HG7-Landschäfts! 

    

  

Rasen-, Saatarbeiten 

Landschaftsbauarbeiten und A/E-Maßnahmen 

1.200,00 m? 1,00 € 1,59€ 1.903,20 € 2.264,81 € 

53.550,00 € 45.000,00 € 
  

‚HS 8 Auss@ttung.    
1,090 |psch 45.000,00 € 

  

        3,00 1.500,00 €       
  

  

    
  

  

  

Verkehrsschilder/Wegweiser mit Aufstellvorichtung 4.500,00 € 5.355,00 € 

LIU 43T 25€ B2412032€ 

Baukosten x Baupreisindex 1/2023 (1,33) 697.080.03 € 

Baukosten Bu 697.080,03 € 
gerundet auf volle 100 697.100,00 € 

Planungskosten 10%. 69.710,00 € 

gerundet auf volle 100 69.700,00 € 

Gesamtsumme. : .766.790,03.€] 
gerundet 770.000,00 € 
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Kostenschätzung zur Herstellung eines Wirtschaftsweges von Lüderitz nach Schleuß (Asphaltbauweise) Anlage 3 

08.11.2023 

Nachweisführung nach AKVS (Stützpreiskatalog der LSBB LSA 2021) 
  

  

    

  

  

    
  

na Menge | 2,00, Preis SPK... |: Preis: SPKx“| Einzelkösten | 'Einzelkosten.' 
Parameter Aufbau gem. Rn 2 ‚Aktiver RW. Einheit: ‚2021 $T...: 'Bäupreisindex netto. 1 > brütte 
Länge 350,00|m 

Wirtschaftswegbreite 3,00|m 

beidseitiges befestigtes Bankett 1,00/m 

Böschung 20 cm Oberboden 1,00fm 

bituminöse DS 0,03|m 

bituminöse TS 0,07|m 

Frostschutzschicht B2 0/32 0,20/m 

Aushub einschl. Bankett 2.250,00|m? 

Einbau Asphalt 1.050,00 |m? 

landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb.des 

Grunderwerb 1, 75 €/m? zuzgl. Notarkosten u. GwSt) - in 0,00|m? 1,80 € 0,00€) 0,00€ 
unbebauten Lagen 

" 09) 
Vermessung und Vermarkung von Grundstücken - 2% v. 1,00|psch 5.000,00 € 5.950,00 € 
Bausumme (netto) 
  

     
C : HG. 3-9 1,00 |psch 7.861,22 € 9.354,85 € 
  

  

  

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen. 

5% v. Bausumme {netto) 
7 

    

      

   

    

   
   

  

5.000,00 € 5.950,00 € 
  

  

   Bäume fällen (mit Wurzelsiock roden) 0,3-0,5 m 2 A 0,00€ 0,00€ 

Bodenanalyse 7.009,08 €; 8.340,81 € 

Oberboden abtragen und wiederverwenden 2.553,46 €) 3.038,62 € 

Oberboden gelagert andecken 1.720,81 € 2.047,76 €, 

Planum herstellen 1.665,30 € 1.981,71 € 

Mulde herstellen 1.998,36 € 2.378,05 €i 

Entsorgung Altmaterial 17.430,57 €| 20.742,38 €      

  

  

  

Frostschutzschicht B2 0/32 1.250,00|m? 24,80 € 39,33€] 49.166,00€] 58.507,54 € 

bit. TS (8 cm) herstellen 1.100,00 m? 10,20 € 16,18€| 17.794, 92€| 21.175,95 € 

DS aus Asphaltbeton (2 cm) herstellen 1.100,00 m? 7,40 € 11,74 € 12.910,04 €) 15.362,95 € 

  

Anp; ssungsarbeiten 
  

00|Stck 15.000,00 € 15.000,00 €| _ 17.850,00 € 

    

  

  

1,59€ 475,80 € 566,20 € 

  

  

              
  

  

      
  

Rasen-, Saatarbeiten 

Landschaftsbauarbeiten und A/E-Maßnahmen 1,00jpsch 20.000,00 € 20.000,00€| 23.800,00 €) 

Verkehrsschilder/WVegweiser mit Aufstellvorrichtung 3,00|psch 1.500,00 € 4.500,00 €) 5.355,00 €) 

170.085,56 & 202.401,81€ 

Baukosten x Baupreisindex 1/2023 (1,33) 269.194.41€ 

Baukosten 269.194,41 € 

gerundet auf volle 100 270.000,00 € 

Planungskosten 35.000,00 € 

gerundet auf volle 100 35.000,00 € 

Gesamtsumme. :304.194,4T€) 
gerundet 305.000,00 € 
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